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Mobilität

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler zur Schule gebracht werden. Nicht
für alle Schülerinnen und Schüler können Kosten übernommen werden. Normalerweise müssen
Eltern dafür bezahlen. Ob die Kosten für Ihre Kinder übernommen werden können, können Sie
bei der Samtgemeinde Artland erfragen.

Die Träger der Schülerbeförderung bestimmen in eigener Verantwortung, auf welche Art und
Weise sie dieser Beförderungs- oder Erstattungspflicht nachkommen. Dabei können sie sowohl
die Beförderungsart (Schulbusse, ÖPNV) als auch die Mindestentfernung zwischen Wohnung und
Schule festlegen. Davon wird in unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht; in der Regel sind
die Entfernungen zwischen ca. 2 und 5 km festgesetzt, je nach Alter und örtlichen Verhältnissen.

Kontakt:

Samtgemeinde Artland

Markt 1     49610 Quakenbrück
info@artland.de

 

Bus, Bahn und Fahrrad

Mit dem öffentlichen Nahverkehr können viele Orte in Ihrem Wohnort und der Umgebung
problemlos erreicht werden. Eine gesunde, kostengünstige sowie umweltfreundliche Alternative,
um von A nach B zu kommen, bietet ein Fahrrad.

Öffentliche Verkehrsmittel
Um in der Samtgemeinde Artland und im Landkreis Osnabrück ans Ziel zu kommen, stehen
Ihnen öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Das sind z.B. die Nord-West-Bahn und die
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS).

Ohne Ticket fahren wird bestraft! Für jede Fahrt benötigen Sie unbedingt eine gültige Fahrkarte.
Ansonsten zahlen Sie eine hohe Geldstrafe.

Fahrrad
Wenn Sie wissen, dass Sie länger in der Samtgemeinde Artland leben werden, lohnt es sich, ein
Fahrrad zu kaufen. Das ist billiger, als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Wichtige Verkehrsregeln für Fahrradfahrer*innen (Auswahl):

• Fahren Sie immer auf der rechten Fahrbahnseite
• Fahren Sie nicht nebeneinander, sondern hintereinander
• Wenn es einen Fahrradweg gibt, müssen Sie auf dem Fahrradweg fahren (immer nur auf der

rechten Straßenseite in Fahrtrichtung)
• Nur Kinder bis 11 Jahre dürfen die Fußwege mit dem Fahrrad benutzen

https://integreat.app/artland/de/locations/samtgemeinde-artland
mailto:info@artland.de
https://www.nordwestbahn.de/
https://www.vos.info/
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• Mit dem Handy auf dem Fahrrad zu telefonieren, ist verboten

Anschaffung und Reparaturen: Achten Sie beim Kauf darauf, dass Ihr Fahrrad wie folgt
ausgestattet und damit verkehrssicher ist. Sonst müssen Sie bei einer Kontrolle durch die Polizei
Bußgeld bezahlen.

• Licht vorne und hinten
• Reflektor vorne und hinten
• Reflektoren in den Speichen (je 2 pro Rad)
• Reflektoren an den Pedalen
• Klingel
• Zwei voneinander unabhängige Bremsen

Führerschein und Auto

Der Führerschein

Um in Deutschland Auto zu fahren, braucht jeder einen internationalen Führerschein oder einen
nationalen Führerschein samt Übersetzung des Dokuments durch einen amtlich anerkannten
Übersetzer oder eine amtlich anerkannte Übersetzerin.
Diese Regelung gilt nicht für EU-Bürger.

1. Einen ausländischen Führerschein umschreiben lassen

Sie sind bereits im Besitz eines Führerscheins aus Ihrem Heimatland?
Mit einem ausländischen Führerschein (nicht EU/EWR) dürfen Sie grundsätzlich ein halbes Jahr
nach Wohnsitznahme in Deutschland Auto fahren.
Danach müssen Sie Ihren Führerschein umschreiben lassen.
Das bedeutet, Sie müssen noch einmal eine theoretische und praktische Prüfung ablegen.
Informiere Sie sich hierzu bei der Führerscheinstelle des Landkreises.

EU-Bürger und EU-Bürgerinnen wird der ausländische Führerschein für PKW grundsätzlich
anerkannt. Sie können Ihren Führerschein freiwillig umschreiben lassen, ohne noch einmal eine
theoretische oder praktische Prüfung zu absolvieren. Diese Regeln gelten nicht für den
Führerschein für LKW oder Bus, hier muss nach Ablauf einer Frist der Führerschein
umgeschrieben werden.

2. Einen Führerschein neu machen

Wenn Sie in Deutschland Auto fahren möchten und noch keinen anerkannten Führerschein
haben, müssen Sie eine Fahrschule besuchen. Dort lernen Sie in theoretischen und praktischen
Unterrichtsstunden die Verkehrsregeln in Deutschland und die Steuerung eines Autos.

Die Fahrstunden und Fahrprüfungen sind kostenpflichtig. Klären Sie die Kosten mit Ihrer
Fahrschule vorher ab!

Weitere Informationen sowie die Antragsformulare erhalten Sie von der Fahrschule bzw.
Führerscheinstelle.

Ein Auto kaufen

https://www.landkreis-osnabrueck.de/fachthemen/ordnung-und-verkehr/fuehrerscheinstelle
https://www.landkreis-osnabrueck.de/fachthemen/ordnung-und-verkehr/fuehrerscheinstelle
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Wenn Sie ein Auto gekauft haben, müssen Sie es bei der Kfz-Zulassungsstelle anmelden.

Hierfür brauchen Sie:

• Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel
• Fahrzeugschein
• Zulassungsbescheinigung Teil II
• SEPA-Lastschriftmandat für die Kfz-Steuer
• Kfz-Versicherung

Zuständig dafür ist das Bürgerbüro der Samtgemeinde Artland. Termin können hier online
buchen.

Die Kfz-Versicherung muss in Deutschland jede und jeder haben, die oder der ein Fahrzeug
besitzt und fahren will (Fahrzeughalter*in). Ohne die Versicherung wird das Auto nicht
zugelassen. Damit werden Schäden, die Sie an anderen Fahrzeugen oder Personen verursachen,
abgesichert. Das gilt auch für Motorräder.

Informationen in unterschiedlichen Sprachen finden Sie hier:

Make it in Germany
Handbook Germany

https://www.artland.de/politik-verwaltung/buergerservice/online-terminvergabe/
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/wohnen-mobilitaet/fuehrerschein-auto
https://handbookgermany.de/de/live/driving-licence.html

	Mobilität
	Mobilität
	Schülerbeförderung
	Bus, Bahn und Fahrrad
	Führerschein und Auto



